
BL_GERICHTE 720 11 106 vom 16. Februar 2011
BL Gerichte, 2011-02-16, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bl_gerichte_720 11 106

FR: BL_GERICHTE 720 11 106 du 16 février 2011

IT: BL_GERICHTE 720 11 106 del 16 febbraio 2011

Regeste

IV-Rente

Erwägungen

E. 1
Als Invalidität gilt die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder
teilweise Erwerbsunfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts [ATSG] vom 6. Oktober 2000). Die Invalidität wird durch
eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursacht,
wobei sie im IV-Bereich Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein kann
(Art. 4 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [IVG] vom 19. Juni
1959, Art. 3 und 4 ATSG).

E. 2
Nach Art. 28 Abs. 2 IVG hat die versicherte Person Anspruch auf eine ganze Rente, wenn
sie mindestens zu 70%, auf eine Dreiviertelsrente, wenn sie mindestens zu 60%, auf eine
halbe Rente, wenn sie mindestens zu 50% und auf eine Viertelsrente, wenn sie mindestens
zu 40% invalid ist.

E. 2.1
Gemäss der Legaldefinition von Art. 6 ATSG ist Arbeitsunfähigkeit die durch eine
Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Gesundheit bedingte, volle oder teilweise
Unfähigkeit, im bisherigen Beruf oder Aufgabenbereich zumutbare Arbeit zu leisten (Satz
1). Bei langer Dauer wird auch die zumutbare Tätigkeit in einem anderen Beruf oder
Aufgabenbereich berücksichtigt (Satz 2).

E. 2.2
Bei der Feststellung des Gesundheitszustandes und insbesondere auch bei der Beurteilung
der Arbeitsfähigkeit einer versicherten Person ist die rechtsanwendende Behörde - die
Verwaltung und im Streitfall das Gericht - auf Unterlagen angewiesen, die vorab von
Ärztinnen und Ärzten zur Verfügung zu stellen sind. Deren Aufgabe ist es, den
Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und
bezüglich welcher Tätigkeiten die versicherte Person arbeitsunfähig ist (BGE 115 V 134 E.
2, 114 V 314 E. 3c, 105 V 158 E. 1 in fine). Darüber hinaus bilden die ärztlichen
Stellungnahmen eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der Zumutbarkeit, also der
Frage, welche anderen Erwerbstätigkeiten als die zuletzt ausgeübte Berufsarbeit von der
versicherten Person auf dem allgemeinen, ausgeglichenen und nach ihren persönlichen
Verhältnissen in Frage kommenden Arbeitsmarkt zumutbarerweise noch verrichtet werden
können ( Ulrich Meyer - Blaser , Zur Prozentgenauigkeit in der Invaliditätsschätzung, in:



Schaffhauser/Schlauri [Hrsg.], Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, St.
Gallen 1999, S. 20 f. mit Hinweisen).

E. 3
Die Kosten für das Privatgutachten bei Dr. med. E. vom 2. Mai 2011 in Höhe von Fr.
2'000.-- sowie für das Gerichtsgutachten bei der F. vom 31. Dezember 2012 in Höhe von Fr.
9'131.30 werden der IV-Stelle auferlegt.

E. 4
Die IV-Stelle hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr.
6'048.55 (inkl. Auslagen und 8% Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
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